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Inhalt der tierärztlichen Verschwiegenheitspflicht-Zum Begriff des 
Privatgeheimnisses im veterinärmedizinischen Kontext 

Hinsichtlich des tierärztlichen Berufsgeheimnisses ist mancherlei 
nicht klar. So ist die Befugnis zur Abtretung tierärztlicher Forde­
rungen an private Abrechnungsstellen bis heute in Rechtsprechung 
und Literatur umstritten. Ein jüngst von der Bundestierärztekammer 
bearbeiteter Ethikkodex verzichtet sogar auf jedweden Bezug zur 
Schweigepflicht, da Einzelheiten "unnötigerweise verunsichern" 1 

würden. Der folgende Beitrag unternimmt den Versuch einer Klar­
stellung. 

1. Überblick 

Grnndlage sämtlicher beruflicher Verschwiegenheitspfl ichten 
ist das Strafrecht.2 In § 203 StGB werden die einschlägigen 
Berufsgruppen (Medizinalpersonen, Anwälte, Steuerberater 
u.v.m.) zentral zusammengefasst, etwaige Verstöße einheit­
lich sanktioniert und somit ein gewisser Mindeststandard fest­
gelegt. Tierärzte im Sinne von§ 3 BTÄO sind konkret in § 203 
Abs. 1 Nr. 1 StGB angesprochen. 

Das Berufsgeheimi1is ist ausweislich § 1 Abs. 3 S. 2 BDSG 
Teil des materiellen Datenschutzrechts, genießt jedoch we­
gen seiner Spezialität eine Sonderstellung im Normengefüge. 
Allgemeine Datenschutzverstöße im veterinärmedizinischen 
Bereich haben sich in der Vergangenheit nur höchst selten 
in den Tätigkeitsberichten der Aufsichtsbehörden niederge­
schlagen. So berichtet der Sächsische Landesdatenschutzbe­
auftragte, dass ein Tierarzt in seiner Praxis mehrere Videoka­
meras installieren ließ. Nachdem er von einer Mitarbeiterin 
darauf angesprochen worden war, erklärte er, auch wahrend 
seines Urlaubs sehen zu wollen, was in der Praxis vor sich 
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ginge.3 Der Kameraeinsatz war zwar datenschutzwidrig, j e­
doch kein Schweigepflichtverstoß. 

Dagegen berichtet der Hessische Datenschutzbeauftragte, 
dass ein Tierarzt in seinem Wartezimmer die Rechnungsmah­
nungen säumiger Tierhalter ausgehängt habe. Daneben sei ein 
Hinweis angebracht gewesen, dass man die jeweiligen Tiere 
nicht mehr auf Rechnung behandeln werde. Auf die Anhö­
rung durch die Aufsichtsbehörde erklärte der Tierarzt, dass 
die ärztliche Schweigepflicht nach seinem Verständnis ledig­
lich in Bezug auf die Tiere Geltung besitze: Die Behörde mo­
nierte demgegenüber einen eindeutigen Verstoß gegen § 203 
Abs. 1 StGB. 

Akute Bedeutung erhält die Unterscheidung von allgemei­
nem Datenschutzrecht und beruflicher Schweigepflicht dann, 
wenn Honorarforderungen an Verrechnungsstellen abgetreten 
werden sollen. 

8/aha/Böh11e/Hartmann/K11nzman11/Schiifj'a1! Weber DTBI 20 1 S, 
1090. 

2 Anders lippert in : Ratzcl/1.,ippert. MBO-Ä, S. Aufl. (20 10). § 9 Rn. 3, 
de.r d ie rechtliche Grundlage der Verschwicgcnheitspflicht in den je­
weiligen Berntsrechten vero11et. Diese Auffassung verkennt jedoch die 
hierarchische Stellung satzungsmäßiger Berufsordnungen. 

3 SächsDSB, 4. TB NÖB (2007-2008), S. 24 f. 
4 HessOSB, 19. TB NÖB (2005), LT-Drs. 16/5892, S. 22 r. 
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II. Forderungsabtretung 

Der Bundesgerichtshof hat für den humanmedizinischen Be­
reich eindeutig klargestellt, dass allgemeine datenschutzrecht­
liche Vorschriften eine Abtretung nach § 398 BGB nicht hin­
dern. 5 Das strafrechtlich verankerte Berufsgeheimnis stellt 
hingegen ein Verbotsgesetz im Sinne von § 134 BGB dar. Ein 
Verstoß wiegt so schwer, dass der Erwerb der Forderung ge­
hindert wird. Die Rechtsprechung wurde in Abtretungsfällen 
bereits wiederholt mit der Frage befasst, ob bereits das vete­
rinärmedizinische Behandlungsverhältnis als solches ein Pri­
vatgeheimnis im Sinne des §203 Abs. 1 Nr. 1 StGB darstellt 
bzw. darstellen kann. 

Das AG Düsseldorf' und das LG Bochum7 gingen ohne weite­
res von einem Abtretungsverbot aus. Das LG Lüneburg8 nahm 
immerhin eine Offenbarung von Privatgeheimnissen gegen­
über der Verrechnungsstelle an, erkannte jedoch in § 203 
Abs. 1 Nr. 6 StGB eine Offenbarungsbefugnis. Letzter Punkt 
ist mittlerweile freilich als unhaltbar verworfen: Berufsge­
heimnisträger sind auch untereinander zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 9 

Das OLG Celle10 und das LG Dortmund11 waren hingegen der 
Auffassung, dass die tierärztl iche Schweigeplicht nicht jedes 
Behandlungsverhältnis erfasse, sondern lediglich dann gelte, 
wenn aus der Behandlung des Tieres Rückschlüsse' 2 auf die 
Gesundheit des Tierhalters möglich sind. Dieser singuläre Be­
zug auf Zoonosen, also jene Krankheiten, die vom Tier auf 
den Menschen übertragbar sind, beruht auf einem fundamen­
talen Missverständnis, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. 

III. Geheimnisbegriff 

§ 203 StGB schützt nicht per se alle erdenklichen Infonna­
tionen, sondern nur sog. ,,Geheimnisse". Der Begriff des Ge­
heimnisses ist im Gesetz selbst nicht definiert, gemeinhin wer­
den aber mehrere Bestandteile kumulativ vorausgesetzt13: 

- Eine Tatsache, die sich auf den Betroffenen bezieht und nur 
einem begrenzten Personenkreis bekannt ist; 

- ein sachlich begründetes (objektives) Geheimhaltungsin-
teresse und zum Teil auch 

- ein bestehender (subjektiver) Geheimhaltungswille. 

1. Gesetzeswortlaut 

Dem § 203 Abs. 1 StGB liegt insoweit ein einheitlicher Ge­
heimnisbegriff zugrunde. Geschützt sind alle zum persönli­
chen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse sowie Betriebs­
und Geschäftsgeheimnisse. Eine Untersche idung oder gradu­
elle Abstufung nach Berufsgruppen wird in den Nm. 1 bis 6 
nicht vorgenommen. Für die bisweilen aufgestellte Behaup­
tung, der jeweilige Berufsstand könne Einfluss darauf haben, 
was im konkreten Einzelfall als Geheimnis angesehen wer­
de,14 findet sich keinerlei Anhaltspunkt im Gesetz. 

2. Gesetzgebungshistorie 

Tierärzte gehören erst seit dem 1. Januar 1975 zur Gruppe 
der Schweigeverpflichteten nach § 203 Abs. 1 StGB. 15 Als 
schlagendes Argument für die Erweiterung des Tatbestan­
des wurde dereinst angeführt, dass bestimmte Krankheiten 
vom Tier auf den Menschen und umgekehrt übertragbar seien. 
Da „der Tierarzt oft neben und häufig vor dem Arzt Kennt­
nis von solchen Erkrankungen beim Menschen erhält, wä­
re der Schutz des persönl ichen Lebens- und Geheimbereichs 
unvollkommen, wenn nur die Geheimnisverletzung durch 
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den Arzt, nicht aber diejenige durch den Tierarzt, strafbar 
wäre."16 

In heutigen Darstellungen wird diese Argumentation nurmehr 
verkürzt dargestellt und irrtümlich für die alleinige Motivati­
on des Gesetzgebers gehalten.17 In Wahrheit handelte es sich 
nur um ein Mittel im rechtspolitischen Diskurs, dem selbst die 
ärgsten Gegner nichts mehr entgegenzusetzen hatten. So zeigt 
sich bereits in der Begründung zum StGB-Entwurf von 1962, 
dass nicht die Befassung mit Zoonosen maßgeblich sein soll­
te, sondern die besondere Vertrauensstellung, da „der Täter­
kreis in erster Linie nach dem Grundsatz des vom Geschützten 
frei gewählten Vertrauensverhältnisses abgegrenzt ist". 18 Der 
Tatbestand beschränke sich deshalb auf e inen „möglichst ge­
nau bezeichneten Kreis sozial besonders bedeutsamer Berufe 
[ ... ],denen der einzelne sich weitgehend anvertrauen muss 
und denen die Allgemeinheit ein besonderes Vertrauen ent­
gegenbringt."19 

Vor der endgültigen Änderung 1975 erkannte der Gesetzgeber 
noch einmal ausdrücklich, dass Tierärzte generell mit wichti­
gen und durchaus nicht nur geschäfts- oder betriebsbezogenen 
Geheimnissen in Berührung kommen.20 

3. Gesetzessystematik 

a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Die Beschränkung von Privatgeheimnissen auf etwaige Zoo­
nosen hält einem Vergleich mit den Betriebs- und Geschäfts­
geheimnisse nicht stand. Letztere werden in § 203 Abs. 1 
Nr. 1 StGB gleichsam wie Privatgeheimnisse geschützt. Was 
ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis ist, richtet sich jedoch 
nach der Profession des Geheimnisinhabers, nicht derjenigen 
des Schweigepflichtigen. Eine unterschiedliche Herleitung 
von Privatgeheimnissen gegenüber Betriebs- und Geschäfts­
geheimnissen und eine graduelle Abstufung des Schutzni­
veaus ist von daher nicht angezeigt. 

5 BGHZ 171, 180. Ausführlich zur Anwendw1g von § 28 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 BDSG in Abtretungsfällen Ashkar/Zieger Z D 2016, 58, 
61 t: 

6 AGDüsseldo,fNJW-RR 1992, 1143 f. 
7 LG Bochum NJW 1993, 1535 ff. (mit krit. Anm. Wilhelms). 
8 LG Lüneburg NJW 1993, 2994. 
9 ßayObLG NJW 1995, 187 f.; Best kleintier.konkret 6/2008, 30, 32; 

vgl. auch Franck RPsych 2015, 273,279 zur berufspsychologischen 
Supervision. · 

10 OLG Celle NJW 1995, 786. 
11 LG Dortmund NJW-RR 2006, 779. 
12 Wilhelms NJW 1993, 1537 meint sogar, die Schweigepflicht greife 

erst, wenn eine Erkrankung des Tierhalters positiv festgestellt ist. 
13 Cierniak/Pohlit in: Joecks (Hrsg.), Münchner Kommentar zum StGB, 

2. Aufl.(2012), § 203 Rn. 14; Spick hoff, Medizinrecht, 2. Aufl . (2014), 
§§ 203 ff. Rn. 2; Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl. 
(2010), § 66 Rn. 2 t: Kritisch zum dreiglicdrigen Geheimnisbegriff 
Karg/ in: Kindhäuser/Neumann/ Päffgen, StGB, 4. Aufl. (2013), § 203 
Rn. 6b ff. 

14 lenckner!Eisele in : Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. (2014), § 203 
Rn. 35; Cierniak!Pohlit in: Joecks (Hrsg.), MüKo StGB, 2. Aufl. 
(2012), § 203 Rn. 22; 1/gner DTBI 2009, 1012, 1014; Althaus!Genn, 
Die Kaufuntersuchung des Pferdes (2011 ), S. 43. 

15 BGBI. 1, 1974, S. 487. 
16 StGB-E 62, BT-Drs. 4/650, S. 335. 
17 !lgn;,:; DTBI 2009, 1012, 1014; Moritz!Maisack DTBI 2013, 320; 

Kern Jus 2001, 467,468. 
18 StGB-E 62, BT-Drs. 4/650, S. 334. 
19 StGB-E 62, BT-Drs. 4/650, S. 335. 
20 BT-Drs. 7/1 261 , S. 15. 
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b) Amtsgeheimnisse 

Amtstierärzte sind nach § 203 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StGB zur 
Verschwiegenheit verpflichtet, wobei innerhalb der homoge­
nen Gruppe der Amtsträger zunächst auf den einheitlichen 
Geheimnisbegriff abgestellt wird. Durch § 203 Abs. 2 S. 2 
Hs. 1 StGB wird diese Schutzdimension noch erweitert um 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse, 
die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfasst worden 
sind. Vor diesem Hintergrund erschiene es geradezu absurd, 
die Amtstierärzte aus der Gruppe der Amtsträger auszuneh­
men und das Schutzniveau qua Auslegung wieder absenken 
zu wollen. Dasselbe müsste dann für all jene Amtsträger und 
öffentlich Verpflichtete gelten, für die überhaupt keine beson­
dere berufsständische Verschwiegenheit existiert. 

c) Aussageverweigerung 

Abweichende Reglungen zur Aussageverweigerung könnten 
unterdessen ein lndiz sein, dass es sich bei Tierärzten um 
Berufsgeheimnisträger „zweiter Klasse" handelt. 

Tierärzte sind nicht in § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO genannt und ge­
hören auch nicht zu den „Ärzten" im Sinne jener Vorschrift. 
Sie sind daher vor Gericht nicht zur Aussageverweigerung 
befugt. Das BVerfG bestätigte die Inkongruenz von Schwei­
gepflicht und Weigerungsrecht und erklärte sie für verfas­
sungsgemäß.21 Richtig ist an dieser Entscheidung, dass aus 
einer Verschwiegenheitspflicht nicht zwingend ein Aussage­
verweigerungsrecht gefolgert werden muss (und umgekehrt). 
Das Gericht verstieg sich jedoch ohne Not zu der Behaup­
tung, dass die vom Tierarzt „erwartete Leistung nicht davon 
abhängt, dass der Auftraggeber zu ihm in ein besonderes Ver­
trauensverhältnis tritt, das die Wahrung schutzwürdiger Ge­
heimhaltungsbelange" verlange.22 

Das Gericht folgte damit einer Stellungnahme des Bundes­
justizministeriums,23 welche zum Verkündungstermin des Be­
schlusses bereits durch das Inkrafttreten des neuen § 203 
Abs. 1 Nr. 1 StGB obsolet geworden war. Die geänderte Vor­
schrift galt gerade seit zwei Wochen und war nachweislich 
im Hinblick auf die soziale Bedeutung und besondere Ver­
trauensstellung von Tierärzten erlassen worden.24 Mit dem 
strafrechtlich bewehrten Berufsgeheimnis verstärkte sich wie­
derum das entgegengebrachte Vertrauen, weswegen die Ver­
schwiegenheitserwartung inzwischen gelebte Realität ist. 

Doch selbst wenn § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO in der hiesigen 
Debatte fruchtbar gemacht werden soll, gilt die Aussagever­
pflichtung vor Gericht jedenfalls ohne Rücksicht auf das je­
weils geschützte Geheimnis. Ein Rückschluss auf den Ge­
heimnisbegriff als solchen ist hierdurch nicht möglich. 

d) Kammerberufsordnungen 

Die Berufsordnungen der Tierärztekammern ergehen in Form 
von Satzungen. Sie stehen in der Normenhierarchie unter dem 
Strafgesetzbuch und können konkretisierend, nicht aber ein­
schränkend wirken. Einige Berufsordnungen begnügen sich 
daher mit einem direkten Verweis auf§ 203 StGB,25 ande­
re weiten die Schweigeverpflichtung nominell auf sämtliche 
Tatsachen aus, gleichgültig ob geheim oder nicht.26 Zum Teil 
wird geraten, sich in Zweifelsfällen durch die zuständige Tier­
ärztekammer beraten zu lassen.27 

Eine Besonderheit besteht hinsichtlich § 4 Abs. 1 S. 2 BO 
Nordrhein, § 5 Abs. 1 S. 1 BO Schleswig-Holstein und § 5 
Abs. 1 S. 2 BO Westfalen-Lippe, wonach die Schweigepflicht 
jeweils auf solche Tatsachen beschränkt sein soll, die in un­
mittelbarem Zusammenhang mit der tierärztlichen Tätigkeit 
stehen. Dies lässt sich allenfalls dahingehend verstehen, dass 

medstra 1 /2017 

Beiträge 

die Tatsachen in beruflicher Eigenschaft bekanntgeworden 
sein müssen, wie es der § 203 Abs. 1 StGB vorsieht. Alles 
andere wäre eine unzulässige Verkürzung des Straftatbestan­
des. 

Eine weitere Einschränkung findet sich in § 5 Abs. 1 S. 2 
80 Schleswig-Holstein, wonach die Weitergabe von Infor­
mationen im Rahmen der Zusammenarbeit mit einer tierärztli­
chen Verrechnungsstelle nicht gegen die Schweigepflicht ver­
stoßen soll. Da die Vorschrift aber a lle erdenklichen Infor­
mationen erfasst - und zwar selbst die Fälle von etwaigen 
Zoonosen - ist sie nach allen hierzu vertretenen Ansichten 
schlechthin nichtig. 

Hiervon abgesehen lässt sich festhalten, dass die Kammer­
berufsordnungen sich weitestgehend an der strafrechtlichen 
Verschwiegenheitspflicht orientieren und je nach Kammer­
zuständigkeit sogar ein höheres Schutzniveau veranschlagen, 
als der strafrechtliche Geheimnisbegriff vorgibt. Konkret hin­
sichtlich der Abtretung von Forderungen an gewerbliche Ver­
rechnungsstellen empfiehlt z.B. die Landestierärztekammer 
Hessen, in jedem Fall eine Schweigepflichtentbindung unter­
zeichnen zu lassen.28 

4. Telos 

Ein Tier zu besitzen und behandeln zu lassen ist zweifellos 
eine Tatsache, die sich auf den Tierhalter bezieht und nur ei­
nem begrenzten Personenkreis bekannt ist. Die Frage ist, ob 
ein objektives Geheimhaltungsinteresse an dieser Informati­
on besteht. Dies ausschließlich bei Zoonosen annehmen zu 
wollen, greift wesentlich zu kurz. 

So, wie das Bestehen eines anwaltlichen Mandatsverhältnis­
ses auf selbstverschuldete Rechtshände) hinzudeuten vennag, 
kann das ßestehen eines tierärztlichen Behandlungsverhält­
nisses Mängel bei der Tierhaltung insinuieren. Der Verdacht 
auf unsachgemäße Tierhaltung oder Tierquälerei wird unter­
dessen in der juristischen wie veterinärmedizinischen Litera­
tur einhellig als Privatgeheimnis angesehen. Obschon es sich 
nicht um ein sittlich hochstehendes Geheimnis handelt, wird 
eine Offenbarung entsprechender Verdachtsmomente richti ­
gerweise nicht auf der Ebene des Geheimnisbegriffs, sondern 
der Rechtfertigung diskutiert.29 Das gleiche gilt in all jenen 

21 BVe1fG Beschl. v. 15.01.1975, Az. 2 BvR 65/74. 
22 BVe,jG Beschl. v. 15.01. 1975, Az. 2 BvR 65/74, Rn. 23. 
23 BVe1fG Beschl. v. 15.01. 1975, Az. 2 BvR 65/74, Rn. 12. 
24 Siehe oben III. 2. 
25 § 3 Teil B Abs. l S. l BO Baden-Württemberg;§ 3 Abs. 1 Nr. 8 BO 

Brandenburg;§ 3 Abs. 7 BO Bremen;§ 4 Abs. l S. 1 BO Hamburg; 
§ 5 Abs. 1 S. 1 BO Hessen; § 6 Abs. 1 S. 1 BO Saarland; § 3 Abs. 1 
Nr. 8 BO Thüringen. 

26 § 4 Abs. 1 S. 1 BO Bayern; § 3 Abs. 1 Nr. 8 BO Berlin; § 4 Abs. 1 
BO Mecklenburg-Vorpommern; § 3 Abs. 1 Nr. 8 BO Niedersachsen; 
§ 6 Abs. 1 S. 1 BO Rheinland-Pfalz; § 3 Abs. 1 Nr. 8 BO Sachsen; 
§ 3 Abs. 1 Nr. 9 BO Sachsen-Anhalt. 

27 § 3 Teil B Abs. l S. 3 BO Baden-Württemberg; § 3 Abs. 7 S. 3 BO 
Bremen; § 4 Abs. 1 S. 3 BO Hamburg; § 5 Abs. 1 S. 3 BO Hessen; 
§4 Abs. 2 S. 2 BO Mecklenburg-Vorpommern; §6 Abs. 1 S . 3 BO 
Rheinland-Pfalz; § 6 Abs. 1 S. 3 BO Saarland; § 3 Abs. l Nr. 9 S. 2 
BO Sachsen-Anhalt; § 3 Abs. 1 Nr. 8 S. 3 BO Thüringen. 

28 Formular onl ine unter http://www.ltk-hessen.de/fileadmin/ 
www ltk hessen de/Dateien neu/Formulare Antraege/ 
AbtretungVerrec~1ungsstelle:rdr. Dem ging eine längere Dis­
kussion mit der Datenschutzaufsicht voraus. 

29 Ciq;piak/ Pohlit in: Joecks (Hrsg.), Münchner Kommentar zum StGB, 
2. Aufl. (20 12), § 203 Rn. 22; lenckner/Eise/e in: Schänke/Schröder. 
StGB, 29. Aufl. (2014), § 203 Rn. 35; luy Vet-MedReport 3/2011, 
3; Best kleintier.konkret 6/2008, 30, 31; !lgner DTBI 2009, S. 1013; 
Moritz/Maisack DTBI 2013, 320,324. 
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Fällen, in denen die Haltung e ines Tieres verboten ist.30 Die 
Ehrenrührigkeit der lnfo nnation ist unterdessen überhaupt 
nicht gefordert, um das objektive Geheimhaltungsinteresse zu 
bejahen.31 Die Schwelle muss also niedriger liegen. 

Die einseitige Konzentriernng auf Zoonosen bringt eine wei­
tere Schwierigkeit mi t sich, da etwaige Fehldiagnosen hier­
durch direkten Einfluss auf das Schutzniveau der Tierhalter­
daten gewinnen. Schutzlücken entstehen zudem, wenn etwa 
eine Übertragbarkeit zwischen Mensch und Tier nicht sicher 
nachgewiesen ist. 

Wird ein Pferd wegen eines Reitunfalles behandelt, bei dem 
sich zugleich der Tierhalter verletzt hat, liegt definitiv keine 
Zoonose vor. Niemand wird jedoch bestreiten, dass die An­
gaben über den Gesundheitszustand des Tierhalters schutz­
würdige Informationen darstellen. Das gleiche g ilt wieder­
um, wenn ein Hund als Blinden- oder Hörhund kartiert ist. 
Der Verlust eines geliebten Tiereskanu ferner schwerwiegen­
de psychische und physische Folgen für den Tierhalter nach 
sich ziehen.32 lhm den Schutz durch das Berufsgeheimnis zu 
versagen, erschiene unbillig. 

All diese Beispiele illustrieren, dass schon das Halten eines 
Tieres und die tierärztliche Behandlung Tatsachen darstellen, 
an denen objektiv ein Geheimhaltungsinteresse besteht. Die 
Schwelle hierftir sollte im Interesse eines effektiven Rechts­
güterschutzes nicht zu hoch angelegt werden. Immerhin ist 
das Recht auf in format ionel le Selbstbestimmung nach den 
Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG verfassungsmäßig verbrieft. Da­
nach hat jeder Einzelne die Befugnis, gnmdsätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Da­
ten zu bestimmen.33 Dieses Grundrecht strahlt selbstverständ­
lich auch auf den strafrechll ichen Geheimnisschutz aus. An­
statt also den Geheimnisbegriff unangemessen zu verl-.'iirzen, 
sollte mehr auf die Schweigepflichtentbindung als Oftenba­
rungsbefugnis gesetzt werden, um so der Datensouveränität 
der Betroffenen besser Rechnung zu tragen.34 Erfolgt die Of­
fenbanmg hingegen ohne Zunm des Tierhalters, ist die Gefahr 
vertraulichen Beifangs schlicht zu hoch. 
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IV. Fazit 

Dass der Abdruck von Gerichtsurteilen unter Anonymisie­
nmg von Tiernamen erfolgt (Bsp.: ,,Elefantenkuh T" 35

), regt 
nur vordergründig zum Schmunzeln an. Tatsächlich handelt 
es s ich um lnfonnationen, die Rückschlüsse auf den Tierhal­
ter erlauben und deren Verbreitung an datenschutzrechllichen 
Maßstäben zu messen ist. 

Das Berufsgeheimnis gehö1t zu den strengsten Datenschutz­
regeln überhaupt. Tierärzte unterliegen diesen Regeln wegen 
ihrer sozial hervorgehobenen Bedeutung und dem allseitigen 
Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird. Insofern ist es 
nur billig, dass etwa die Offenbarung eines veterinännedi­
zinischen Behandlungsverhältnisses zu Zwecken der Forde­
rungsabtretung von einer Schweigepflichtentbindung oder ei­
ner sonstigen Befugnis abhängig gemacht wird.36 Dies schafft 
die nötige Rechtssicherheit. Die Position der Tierärzte wird 
hierdurch keineswegs geschwächt, sondern entspricht im Ge­
genteil derjenigen der humanmedizinischen Kollegen und 
Rechtsanwälte. 

30 Vgl. die Gefahrtierregelungen der Lünder, z.B. das Hamburgischc 
GerahrtierG, die Niedersächsische GefahrtierVO oder die Berl iner 
VO über das Halten gefährlicher Tiere wi ldlebender Arten. 

31 So unterliegen auch Steuerberater gern. §203 Abs. 1 Nr. 1 StGB dem 
vollen Mandatsgeheimnis. 

32 Voss, Untersuchung der sozialen Kompetenz von Tierfirzten he im 
Einschläfern von Hunden (2002), S. 29 ff. 

33 ßVerfGE, 65, 1, 43 (,,Volkszählungsurtei l"). 
34 Zu Einwill igung und Scbwcigepllicbteobindung als permissiven Bc­

troffe11enrechtcn siehe Frnnck RDV 2015, 137 f. 
35 OLG Ce1/e NJW 1995, 786. 
36 So auch Spickhoff, Medizinrecht, 2. Aufl. (2014), §§ 203 ff StGB 

Rn. 10; AC Düsseldo1:f N.IW-RR 1992, 1143 f.; lG Bochum NJW 
1993, 1535 ff.; LG Lüneburg NJW 1993, 2994. Vgl. auch Ashkar/ 
Zieger ZD 20 (6, 5$, 64 zum generell weilen Geheimnisbegriff in 
Ablrclungsfällen. 
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